
 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift   Stempel Eingang Gewerbeverein Mitgliedsnummer 

 

   

Vorsitzender des Vorstandes: Gerhard Poganatz 
Postanschrift:  

Gewerbeverein Riegelsberg e.V. Ziegelhütter Str. 34 • 66292 Riegelsberg  
Tel.: 06806-307276 • Fax: 06806-307278 • E-mail: vorstand@gewerbeverein-riegelsberg.de  

Bankverbindung: Konto 105741006 • Bank 1 Saar • BLZ 591 900 00 

Mitgliedsantrag 
Mitglied: 

* Name des Mitglieds/der Firma/ des Unternehmens, 
(bei Einzelunternehmen Vor- und Zuname): 

 

Geburtsdatum des Mitglieds/Inhabers/Geschäftsführ.:  

* Firmenzusatz/ -ergänzung/ 
oder: Mitglied beschäftigt bei Firma: 

 

Beginn der Selbstständigkeit/ 
Firma besteht seit: 

 

* Straße: 
 

* PLZ und Ort: 
 

* Telefon und Fax: 
 

Mobilfunk: 
 

* E-Mail: 
 

* Homepage: 
 

 

Bankverbindung:
Name der Bank Konto-Nr. BLZ 

   

Hiermit ermächtige (n) ich/ wir Sie widerruflich, den von mir/ uns zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag in Höhe von zurzeit 10.—Euro je Monat 
einmal jährlich zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres zu Lasten meines/ unseres obigen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Der 
Mitgliedsbeitrag ist im Voraus fällig. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Austritt ist mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende 
des jeweiligen Geschäftsjahres dem Vereinsvorstand gegenüber schriftlich mitzuteilen. 

Die Satzung des Gewerbevereins Riegelsberg e.V. erkenne(n) ich/ wir hiermit an. Die Mitgliedschaft beginnt frühestens mit Annahme des 
Mitgliedsantrages durch den Vorstand des Gewerbevereines. Die Mitgliedschaft gilt als bestätigt, sofern der Vorstand nicht innerhalb 1 
Monats ab Zugang dieses Antrages die Mitgliedschaft ausdrücklich schriftlich ablehnt. Satzungsgemäß ist der Verein nicht verpflichtet, über 
Gründe einer Ablehnung eines Mitgliedsantrages Auskunft zu geben. 
Ich/ wir bin/ sind damit einverstanden, dass meine/ unsere obigen mit * gekennzeichneten Angaben zum Zwecke der Vereinsverwaltung 
gespeichert und zur Vereinsdarstellung nach außen (z.B. eigene Internetseite oder Mitgliederzeitung) veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 


